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können wie Pius XI beſonders betont hat Wenn alſo die II
iſſionen vergleichen ſind mit Feldbeſtellung, dann be
deuten die Exerzitien Emne intenſive Gartenpflege für das Geſamt
Tdreich der Kirche Gottes me ſyſtematiſche Erneuerung der
Welt von Grund ware alſo die Großſtädte und abſtändigen
Gemeinden miteinbegriffen denken Haus oder Apellen⸗
miſſion; allgemeine Volksmiſſion; Miſſionserneuerung i Form
von Standesmiſſionen oder öffentlichen Standesexerzitien; 96E
chloſſene Exerzitien.

Paſtoral Tälle.
(Bücherverbot.) Ein Uunger Student von 20 Jahren beichtet

gelegentli eiſſion dem Herrn Kaplan daß das „Leben Jeſf 77

von ittig, das EL früher ſchon geleſen habe auch nach deſſen Ver
urteilung auf ſeinem Zimmer ehalten habe, trotzdem EL gewußt hätte
dieſes ſei Unter Afe der Exkommunikation verboten Hierauf rklärt
ihm der Beichtvater, daß 31 keine beſondere U  ma habe, von der
inkurrierten Exkommunitkation u abſolvieren Wenn E6 dem Beichtkinde
nicht läſtig ſei, dann ware EeS einfachſten der Miſſionäre

gehen ieſelben hätten hierin beſondere Vollmachten Der
Student blg dem ate Der Miſſionär aber Tklärt ihm er habe ſich
überhaupt keine Exkommunikation zugezogen Nur das Leſen nicht aber

Aufbewahren ſolcher Bücher ſei verboten Er Urfe auch fernerhin
das Buch ruhig eiter Chalten E Urfe UL nicht mehr darin leſen
Wer von beiden hat nun recht der Kaplan oder der Miſſionär?

er hat ſich der Kaplan geirrt wenn EL meinte, der Student
habe ſich die Exkommunikation zUugezogen Qami nämlich emn Buch
Unter Exkommunikation Erboten ſei, muß EeS nach Call 2318 ent⸗
weder das Buch Apoſtaten Häretikers oder Schismatiker ſein

die Apoſtaſie, Häreſie oder das Schisma verteidigt oder CES muß
ſich Ein Buch handeln durch Eein apoſtoliſ reiben nament⸗
lich verboten iſt Die einſchlägigen riften ittigs ſind nun allerdings
namentlich erboten aber ſie ſind nicht durch Ein apoſtoliſch reiben
erboten Nach CAll erſte man zwar Unter dem Dbrte „Apoſtoliſcher
Stuhl“ nicht nuLr den Heiligen ater, ondern auch die Kongregationen,
Tribunale und izien der römiſchen Kurie aber Uunter der Bezeichnung
„Qpoſtoliſches reiben“ er man nUL Ein reiben des Papſtes
ſe ittigs hriften ſind aber nUur durch Ein Dekret des eiligen
Offiziums verboten Ein Buch, das nur durch Eeln ſolches Dekret ver—
bten iſt gehört AQher nicht u den Call 2318 genannten Büchern
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Schhn aus Reſem Hiderde hat ſich alſo 95 Stadent keine Erdom:

munikation zugezogen. Aber ſelbſt für den Fall, daß Wittigs Schriften

unter Strafe der Exkommunikation verboten wären, wäre der junge

Student doch nicht exkommuniziert. Der Grund beſteht darin, daß

can. 2318 ſagt, exkommuniziert ſeien diejenigen, welche derartige Bücher

„wiſſentlich“ (scienter) leſen oder aufbewahren. Ueber die Wirkung

dieſes Wörtchens „scienter“ aber belehrt uns can. 2229, § 2 indem

er ſagt: „Wenn im Geſetze Worte ſtehen wie: praesumpserit, ausus

kuerit, seienter . . dann entſchuldigt jede Verminderung der Imputa⸗

bilität, ſei es auf Seite des Verſtandes, ſei es auf Seite des Willens

von den Strafen I. s.“ Eine ſolche Verminderung der Imputabilität
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aber findet ſich bei dem fraglichen Studenten. Derſelbe iſt ja erſt zwanzig

Jahre alt, alſo nach can. 88, §1 noch minderjährig. Nun ſagt aber Kanon

2204: „Solange nicht das Gegenteil feſtſteht, vermindert Minder⸗

zährigkeit die Imputabilität eines Deliktes, und zwar um ſo mehr,

je näher ſie der Kindheit iſt.“ Unſer Student iſt zwar der Volljährigkeit

ſehr nahe. Trotzdem aber verfällt er nach den beiden Kanones (can. 2229,

92 und can. 2204) ſolange nicht der Strafe, als nicht bewieſen iſt, bei

ihm fehle jede Verminderung der Imputabilität. Ein ſolcher Beweis

aber dürfte nicht leicht zu erbringen ſein. Als Student mag er ja eine,

ſehr gediegene, geiſtige Ausbildung haben. Damit iſt aber nicht bewieſen,

daß ſeine Urteilskraft die Unreife nicht mehr habe, die Jugendlichen

eigen iſt, noch daß ſein Charakter nicht an jugendlicher Unbeſtändigkeit

kranke. Selbſtverſtändlich aber kann ſo ein junger Student doch ſchwer

ündigen durch Leſung u. ſ. w. eines verbotenen Buches, wenn er auch

der Exkommunikation nicht verfällt.

ů er behauptet, das

Demnach hat alſo der Miſſionär recht, wenn

Beichtkind habe ſich die Exkommunikation nicht zugezogen. Dagegen iſt

die Begründung, welche er für ſeine Anſicht gibt, durchaus verkehrt.

R

d

ren die Schriften Wittigs unter Exkommunikation verboten, dann

wäre auch deren Aufbewahrung unter Strafe der Exkommunikation ver⸗

boten. Bezüglich dieſer Bücher ſagt ja can. 2318, § 1 ganz klar, daß es

verboten ſei, ſolche Bücher zu leſen oder aufzubewahren.“) Nun ſind

allerdings Wittigs Schriften nicht unter Exkommunikation verboten, aber

trotzdem hat der Miſſionär doch geirrt, als er glaubte, die Aufbewahrung

dieſer Schriften ſei geſtattet. Die Schriften Wittigs ſind nun einmal

verboten, wenn auch nicht unter Strafe der Exkommunikation. Welche

Wirkung aber ein derartiges Verbot habe, lehrt can. 1398, § 1 wenn

er ſagt: „Das Verbot eines Buches hat zur Folge, daß es ohne gehörige

Erlaubnis weder herausgegeben, noch geleſen, noch aufbewahrt, noch

verkauft, noch überſetzt, noch andern in irgend einer Weiſe überlaſſen

werden darf.“ Der Student darf alſo die Schriften nicht behalten.

Kann er die Erlaubnis zur des Buches nicht

) Vgl. auch Vermeerſch, I. o.
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Schon aus dieſem Gande hat ſich alſo der Sandent Zeine Erkom
munikation zugezogen. ber ſelbſt für den Fall, daß ittigs riften
unter Aſe der Exkommunikation verboten ären, wäre der jung
Student doch nicht exkommuniziert. Der run beſteht darin, daß
/  — 2318 ſagt, exkommuniziert ſeien diejenigen, E derartige Bücher
„wiſſentli (scienter) leſen oder aufbewahren. Cber die irkung
dieſes Wörtchens „Sscienter“ ab er belehrt uns G/  — 2229, indem
EL ſagt „Wenn im Geſetze orte ſtehen wie: praesumpserit,
fuerit, S6ienter dann entſchuldigt jede Verminderung der Imputa⸗
bilität, ſei Ee8 auf Cite des Verſtandes, ſei auf Ctteé des Willens
von den Strafen 8 Nil Verminderung der Imputabilität
aber findet ſich bei dem fraglichen Studenten Derſelbe iſt 10 erſt zwanzig
Jahre alt, alſo nach Can 88, noch minderjährig. Run ſagt aber Kanon
2204 „Solange nicht das Gegenteil feſtſteht, vermindert Minder⸗
jährigkeit die Imputabilität eines eliktes, und zwar ſo mehr,
1 näher ſie der Kindheit Unſer Student iſt zwar der Volljährigkeit
ſehr nahe. Trotzdem aber erſd EL nach den beiden Kanones (Can. 2229,

und GA  2 olange nicht der afe, als nicht bewieſen iſt, bei
ihm jede Verminderung der Imputabilität. Ein ſolcher Beweis
gher dürfte nicht CI erbringen ſein. Als Student mag EL 10 eine,
ſehr gediegene, geiſtige Ausbildung aben ami aber nicht bewieſen,
daß ſeine Urteilskraft die Unreife nicht mehr habe, die Jugendlichen
eigen iſt, noch daß ſein Charakter nicht jugendlicher Unbeſtändigkeit
ante Selbſtverſtändlich aber kann ſo Eein junger Student doch
fündigen durch Leſung eines verbotenen Buches, wenn ELn auch
der Exkommunikation nicht erſã

behauptet, dasDemnach hat alſo der iſſionär recht, wenn

Ben  ind habe ſich die Exkommunikation nicht zugezogen. Dagegen iſt
Re Begründung, E für ſeine Anſicht gibt, durchaus verkehrt
—ren die riften ittigs Uunter Exkommunikation verboten, dann

ware

＋—7 auch deren Aufbewahrung Unter Afe der Exkommunikation ver⸗
Oten Bezüglich dieſer er ſagt 10 CA.  — 2318, ganz klar, daß
derboten ſei, olche Ceu leſen oder aufzubewahren.“ Run ſind
allerdings ittigs riften nicht Uunter Exkommunikation verboten, aber
trotzdem hat der Miſſionär doch geirrt, als glaubte, die Aufbewahrung
dieſer riften ſei geſtattet. Die riften ittigs ſind Uun einmal
verboten, wenn auch nicht unter Aſe der Exkommunikation. E
Wirkung aber eimn derartiges Verbot habe, ehr CA.  — 1398, wenn
eLr ſagt 77 Verbot eines hat zur olge, daß ohne gehörige
Erlaubnis weder herausgegeben, noch geleſen, noch aufbewahrt, noch
erkauft, noch überſetzt, noch andern i irgend einer Weiſe überlaſſen
werden darf.“ Der Student darf alſo die riften nicht ehalten.
ann EL die rlaubnis zur des nicht bekommen,

Vgl. auch Vermeerſch,
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ſo ſchein nach Eichmann!)) kein anderer Ausweg übrig 3u bleiben, als
Buch entweder vernichten oder dem Ordinarius 3u überſenden.
Münſter (Weſtf Dr eriber one Cap
II ann der Staat die Ehen ſeiner ungetauften Untertanen dem

ande nach öſen?) Zwei Ungetaufte Herr Kohn und Fräulein Maier
hatten vor dem Standesamte ene Ehe geſchloſſen Sie fanden aber
dieſer Ehe ihr lück nich und ließen ſich nach Einigen 3390  ahren gerichtlich
cheiden Später lernte Herr Kohn Ein katholiſche Fräulein kennen
ald die beiden auch E  V einander heiraten Herr Kohn
wollte ſich zwar nicht taufen laſſen atholiſche Trauung und
atholiſche Kindererziehung aber 0 EL nichts einzuwenden Der
Pfarrer Unterbreitete die Angelegenheit dem Ordinariate Nach
längerer Zeit erhielt ungefähr olgende Antwort „Die Ehen der
Nichtchriſten unterſtehen der weltlichen Gewalt aher konnte die
Ehe zwiſchen Herrn Kohn und Fräulein Maier durch den Qgültiger⸗
weiſe gelöſt werden Folglich der Ehe des Herrn Kohn
nur noch das trennende Ehehindernis der Religionsverſchiedenheit ent⸗

Von demſelben aber wird hiemit Dispens Tte Kraft dieſer
Dispens wurde auch bald die Ehe geſchloſſen Dieſer Fall aher erregte

unter den Geiſtlichen des betreffenden Bezirkes großes Aufſehen und
gelegentli Konferenz kam ES 3u lebhaften Auseinander
ſetzung über die Gültigkeit der Ehe Da Einigkeit nicht erzielt wurde,
mo man die rage gern der Linzer Quartalſchrift behandelt ehen

Bei Behandlung vorliegender Frage müſſen 3wei inge boneinander
unterſchieden werden: die Gewalt des Staatesber die Ehen der Un⸗

getauften und die Folgerung, 4 aus dieſer Gewalt gezogen ird
Die ehre, daß die Ehen der Ni

riſten dem Staate Uunter

ſtehen, iſt ſchon vor mehreren Jahrhunderten von Theologen und Ka
noniſten verteidigt worden. eit dem Jahrhundert wurde ſie Er

dings von manchen Autoren angegriffen. Doch tritt die überwiegende
Mehrzahl der neueEren Autoren auf run. kirchlicher Entſcheidungen
wieder für dieE des Staates Emn Letztere Anſicht wird von Schäfer

Cap als die „wahrſcheinlichere“ bezeichnet. 7 icherli darf man
ſich der Praxis nach dieſer Anſchauung richten.

Wenn man aber auch zugibt, daß die Ehen der Nichtchriſten dem
Staate unterſtehen, ſo blg daraus doch nicht, daß der Q
bezug auf dieſe Ehen enne völlig unumſchränkte Gewalt habe Niemanden
wird einfallen dem Q die 0  ma zuzuſprechen, ſeinen
ungetauften Untertanen die Polyandrie geſtatten. Der run iſt
ganz Har Ur aturrecht verboten iſt, kann auch der
Staat nicht erlaub

Eichmann, Lehrbuch des Kirchenrechtes, 444, Anm
Näheres über die Gegner und Verteidiger dieſer Anſicht iſt 3 findenbei Vidal, Jus Canonicum; Auctore Fer Xav. Wernz, V, 2 SeꝗOmae 1925
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